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Aufgabenstellung und städtebauliche Erfordernis 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich südöstlich des alten Ortskerns des 
Ortsteils Doberschütz der Gemeinde Doberschütz. Die von der Planung betroffenen 
Flurstücke 121/38 und 124/4 befinden sich in der Gemarkung Doberschütz, Flur 4 der 
Gemeinde Doberschütz. Der Geltungsbereich umfasst eine Fläche von 10.213 m2. 

Im Geltungsbereich des Bebauungsplans soll auf beiden betreffenden Flurstücken eine 
Wohnbebauung etabliert werden. Sie dient der Deckung des konkreten Bedarts an 
Wohnbauflächen zur Eigenentwicklung der Gemeinde Doberschütz innerhalb des Ortsteils 
Doberschütz. Die Flurstücke sind derzeit in erster Linie als temporär beweidetes 
Ansaatgrünland landwirtschaftlich genutzt. 

Gemäß des Flächennutzungsplans der Gemeinde Doberschütz ist der Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes als geplante gemischte Baufläche ausgewiesen. Unmittelbar südlich 
grenzt der rechtskräftige Bebauungsplan „Gewerbegebiet an der Mühle" (2. Änderung, 
rechtskräftig seit 06.06.2014) der Gemeinde Doberschütz an das Plangebiet an. 
Das Plangebiet soll von der Straße „An der Mühle" aus zum einen durch eine 
Erschließungsstraße im Westen erschlossen werden. Darüber hinaus wird die im Osten 
angrenzend an das Plangebiet bereits vorhandene Straße mit Anschluss an den Amtsweg 
ausgebaut und als östliche Erschließungsstraße genutzt. 

Um die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für die Etablierung des Areals als 
Wohnstandort zu schaffen, soll der Geltungsbereich als allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 
BauNVO entwickelt werden, wobei nicht störende gewerbliche Nutzungen gemäß § 4 Abs. 3 
BauNVO ausdrücklich zugelassen sind. 

Insbesondere sollen folgende Planungsziele erreicht werden: 

- Schaffung von bedarfsgerechtem Bauland für den Wohnungsbau und nicht störendes 
Gewerbe unter Nutzung vorhandener Infrastruktur 

- Sicherung der geordneten städtebaulichen Entwicklung 
- Integration des Plangebiets in die Landschaft 
- grünordnerische Maßnahmen zur Kompensation unvermeidbarer Eingriffe in Natur 

und Landschaft 

Gemäß § 2 Abs. 4 BauGB und § 2a Satz 2 Nr. 2 BauGB wird für das Vorhaben eine 
Umweltprüfung durchgeführt. Die Ergebnisse werden in einem Umweltbericht dargestellt. 

2 Bearbeitungsverfahren 

2.1 Plangrundlagen 

Als planerische Grundlage dient der Katasterauszug der Gemarkung Doberschütz, zur 
Verfügung gestellt durch die Gemeinde Doberschütz am 08.09.2015. 

Der Bebauungsplan ist im Maßstab 1:500 dargestellt. 

2.2 Planungsverfahren 

Der Gemeinderat der Gemeinde Doberschütz hat in seiner Sitzung am 02.07.2015 gemäß 
§ 2 Abs. 1 BauGB den Aufstellungsbeschluss des Bebauungsplanes „Krautgärten" gefasst. 
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Verfahrensschritte (in zeitlicher Reihenfolge) gesetzliche Grundlage 

1. Aufstellungsbeschluss durch den Gemeinderat § 2 Abs. 1 und Abs. 4 BauGB 

2. ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses § 2 Abs. 1 BauG6 

3. frühzeitige Bürgerbeteiligung § 3 Abs. 1 BauGB 

4. frühzeitige Beteiligung der Nachbargemeinden, Behörden § 4 Abs. 1 BauGB i.V.m. § 2 Abs. 2 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange mit Aufforderung BauG6 
zur Äußerung auch im Hinblick auf den Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung 

5. Beschluss über die Billigung und die Offenlegung des § 3 Abs. 2 BauGB 
Bebauungsplanentwurfes durch die Gemeinde Doberschütz 
und ortsübliche Bekanntmachung des 
Offenlegungsbeschlusses 

6. Einholen der Stellungnahmen der Nachbargemeinden, § 4 Abs. 2 BauG6 i.V.m. § 2 Abs. 2 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren BauG6 
Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, 
zum Planentwurf und der Begründung 

7.öffentliche Auslegung des Planentwurfs mit der § 3 Abs. 2 BauG6 
Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde 
Doberschütz wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen 

8. Behandlung der Anregungen und Bedenken der Bürger, § 3 Abs. 2 S. 4 i.V.m. § 1 Abs. 7 
der Stellungnahmen der beteiligten Behörden, Träger BauG6 
öffentlicher Belange und der benachbarten Gemeinden im 
Gemeinderat im Rahmen einer umfassenden Abwägung 

9. Information der Bürger, der Behörden, Träger öffentlicher § 3 Abs. 2 BauGB 
Belange und der benachbarten Gemeinden über nicht 
berücksichtigte Anregungen und Bedenken 

10. Satzungsbeschluss § 10 Abs. 1 BauG6 

11. ortsübliche Bekanntmachung und damit Inkrafttreten der 
Satzung 

3 Lage, Abgrenzung 

Der Geltungsbereich gehört zur Gemeinde Doberschütz, Landkreis Nordsachsen, 
Direktionsbezirk Leipzig. Er befindet sich in zentraler Lage südöstlich des alten Ortskerns 
des Ortsteils Doberschütz (Abb. 1) und umfasst eine Fläche von ca. 1,0 ha. 

Folgende Nutzungen grenzen an den Geltungsbereich an 
- Norden Wohnbebauung südlich der Breiten Straße mit zugehörigen 
- rückwärtigen Gartenbereichen (Flurstücke 659/69 und 69/4) und 
- westlich des Amtsweges (Flurstücke 70/4 und 70/5) 
- Osten Kita mit Freiflächen, Gaststätte mit Außenanlagen 
- westlich der Martha-Brautzsch-Straße (Flurstücke 121/3, 121/17, 
- 121/22 und 121/40) 
- Südosten Straße „An der Mühle" (Flurstücke 121/36, 121/39, 121/41 und 124/5) 
- Südwesten Grönlandnutzung (Flurstücke 125/19, 125/21 und 125/25) 
- Nordwesten Grabeland und Kleingärten (Flurstück 125/2 teilweise) 
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Abb.1: Lage Plangebiet (RAPIS, 2015, unmaßstäblich) 

4 Bestandsaufnahme/Analyse und vorliegende Planungen 

4.1 Bestandsaufnahme/Analyse 

Der Geltungsbereich, welcher eine Größe von ca. 1,0 ha umfasst, liegt zwischen der 
Wohnbebauung entlang der Breiten Straße (K 7403) im Norden und den Gewerbeflächen 
entlang der Straße „An der Mühle" im Süden und grenzt an Gartenflächen, Flächen des 
Straßenverkehrs und der landwirtschaftlichen Nutzung an. 

Der überwiegende Teil des Geltungsbereiches ist durch Weidenutzung auf Ansaatgrünland 
geprägt. Kleinere Flächen im Osten des Flurstücks 121/38 sowie im Süden und Westen des 
Flurstücks 124/4 dienen der Erschließung. 

Weiterhin zeichnet sich der Geltungsbereich durch eine besonders günstige Lage in Bezug 
auf die Nähe zum im REGIONALPLAN WESTSACHSEN (2008) ausgewiesenen Mittelzentrum 
Eilenburg aus. Das Zentrum der Stadt Eilenburg ist in ca. 9 km über die Kreisstraße K 7421 
oder die B 87 zu erreichen. Darüber hinaus ist Doberschütz über die S-Bahn und den 
Regionalverkehr an Leipzig angebunden. 

4.2 übergeordnete Planungen 

Die Gemeinde Doberschütz, im Landkreis Nordsachsen, gehört zur Planungsregion 
WeStSaChSe11 Und hegt 211tSpP2Ch@Ild d2S LANDESENTWICKLUNGSPLANS SACHSEN (2013) Und 
d@S REGIONALPLANS WESTSACHSEN (2008) Itll Iät1dllChell RaUl11. 
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Der Geltungsbereich befindet sich in zentraler Lage der Ortslage Doberschütz. Gemäß des 
Grundsatzes 1.2.2 des LANDESENTWICKLUNGSPLANS SACHSEN (2013) ist der ländliche Raum 
unter Berücksichtigung seiner siedlungsstrukturellen Besonderheiten und seiner Vielfalt als 
attraktiver Lebens-, Wirtschafts-, Kultur- und Naturraum weiterzuentwickeln und zu stärken. 

Auf Grund der günstigen Lage zur Stadt Eilenburg, des geringen Verkehrsaufkommens und 
der Nähe zum Erholungsgebiet der Dübener Heide, behält die Nachfrage nach 
Baugrundstücken in den Ortsteilen der Gemeinde Doberschütz einen anhaltenden 
Charakter. Mit der Ausweisung des Geltungsbereiches als allgemeines Wohngebiet wird 
daher die Attraktivität des Ortsteils Doberschütz gestärkt und die Eigenentwicklung des 
Ortsteils weiter vorangetrieben. 

Die Ausweisung des Geltungsbereiches als Wohngebiet mit den nach § 4 Abs. 3 BauNVO 
zusätzlich ausnahmsweise zulässigen Nutzungen in direkter Nachbarschaft zu der nördlich 
bereits vorhandenen Wohnbebauung und der südlich angrenzenden Gewerbenutzung 
entspricht durch die Nutzung der vorhandenen innerörtlichen Bauflächenpotenziale dem Ziel 
4.4.1 deS REGIONALPLANS WESTSACHSEN (2008), auf einen sparsamen Umgang mit Flächen 
und Bodenmaterial hinzuwirken. 

Das Plangebiet liegt wie die gesamte Ortslage des Ortsteils Doberschütz innerhalb des 
Planungskorridors für den Neubau des Straßenbauvorhabens B 87n zwischen Leipzig (A 14) 
und der Landesgrenze Sachsen /Brandenburg. Sowohl im Landesentwicklungsplan 2013 
(Grundsatz 3.2.6 und Ziel 3.2.7) als auch in der am 26. Januar 2012 in Kraft getretenen 
Teilfortschreibung des Regionalplanes Westsachsen ist der Korridor für die B 87n verankert 
und bei allen Planungen und Maßnahmen zu berücksichtigen. Aufgrund der Lage des 
Plangebiets innerhalb der bebauten Ortslage Doberschütz wird davon ausgegangen, dass 
keine Konflikte im Rahmen der Trassenwahl für den Aus- oder Neubau des 
Straßenbauvorhabens B 87n zu erwarten sind. 
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Abb.2: Auszug FNP, Gemeinde Doberschütz, 2011 (RAPIS, 2015, unmaßstäblich) 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Gemeinde Doberschütz (FNP, GEMEINDE 
DOBERSCHÜTZ, 2011) ist der Geltungsbereich als geplante gemischte Baufläche 
ausgewiesen (vgl. Abb. 2). 
Im Flächennutzungsplan hat die Gemeinde mit der Ausweisung einer gemischten Baufläche 
als städtebauliche Konzeption die Einhaltung des Trennungsgebotes zwischen gewerblichen 
und schutzbedürftigeren Nutzungen verfolgt. 
Diese städtebauliche Konzeption bleibt nunmehr mit der Ausgestaltung im Bebauungsplan 
durch die Festsetzung eines allgemeinen Wohngebietes aus Sicht der Gemeinde erhalten, 
da die im Bebauungsplan festgesetzte bauliche Nutzung der im Flächennutzungsplan 
dargestellten Nutzung artverwandt ist (weitgehend gleiche zulässige Nutzungen, wenn auch 
unterschieden in grundsätzlich bzw. ausnahmsweise zulässig). Mit der Festsetzung des 
allgemeinen Wohngebietes folgt die Gemeinde der Erkenntnis, dass die Ausweisung eines 
Mischgebietes selten tatsächlich zu einer Entwicklung eines solchen führt (i.d.R. immer 
Überhang Richtung Wohnen oder Richtung Gewerbe) und berücksichtigt damit umso mehr 
den Schutzanspruch der gewachsenen Ortslage Doberschütz. 
Ungeachtet dieser Ausführungen wird die Gemeinde bei der nächsten Änderung des 
Flächennutzungsplanes an dieser Stelle die gemischte Baufläche entsprechend der 
Festsetzungen im Bebauungsplan in ein allgemeines Wohngebiet (WA) ändern. 

4.4 geschützte Gebiete nach Naturschutzrecht 

Der Geltungsbereich (Abb. 3) befindet sich innerhalb des Naturparks „Dübener Heide". Das 
Landschaftsschutzgebiet „Dübener Heide" grenzt im Westen und Norden an die Ortslage von 
Doberschütz an. 
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Abb. 3: naturschutzrechtliche Gegebenheiten (aus RAPIS, 2015, unmaßstäblich) 

In westlicher Richtung, in ca. 1.600 m Entfernung, befindet sich das FFH-Gebiet 
„Schwarzbachniederung mit Sprottabruch". In nördlicher Richtung, in ca. 300 m Entfernung, 
befindet sich das Flächenhafte Naturdenkmal "Brömmer Teich Doberschütz". 
Zwischen dem Geltungsbereich und den beiden letztgenannten Schutzgebieten befindet sich 
die Ortslage Doberschütz mit ihrer Bebauung und den Straßen, so dass durch diese 
dazwischenliegenden Nutzungen (Ortslage, Straßen) Beeinträchtigungen der Schutzziele 
bzw. der Schutzgebietsverordnungen durch den Bebauungsplan ausgeschlossen werden 
können. Zum FFH-Gebiet „Schwarzbachniederung mit Sprottabruch" ist darüber hinaus noch 
ein Puffer aus landwirtschaftlichen Flächen vorhanden. 

4.5 Flächen und Objekte des Denkmalschutzes 

Das gesamte Gebiet der Gemeinde Doberschütz liegt in einem Gebiet hoher archäologischer 
Relevanz. Die archäologische Relevanz des Vorhabensreals belegen archäologische 
Kulturdenkmale (Bodendenkmale) aus dem unmittelbaren Umfeld, die nach § 2 
SächsDSchG Gegenstand des Denkmalschutzes sind [paläolithische, eisenzeitlich sowie 
mittelalterliche Siedlungsspuren und Gräber]. Vor Beginn der Erschließungs- und 
Bauarbeiten müssen durch das Landesamt für Archäologie im gesamten Areal des 
Vorhabengebietes flächendeckend archäologische Grabungen durchgeführt werden. 
Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren. Die 
Genehmigungspflicht ergibt sich aus § 14 SächsDSchG (siehe auch Kapitel 11). 

Gemäß § 20 SächsDSchG besteht bei Bodenfunden im Zuge von Bauarbeiten die 
Meldepflicht bei einer Denkmalschutzbehörde. Bauausführende Firmen sind darüber in 
Kenntnis zu setzen. 
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5 geplante bauliche Nutzung 

5.1 Art der baulichen Nutzung 

Bebauungsplan „Krautgärten" 
OT Doberschütz 

Teil 1: Bearündun4 10/2016 

Es ist ein allgemeines Wohngebiet gemäß § 4 BauNVO festgesetzt. Zulässig sind Nutzungen 
gemäß § 4 Abs. 2 und 3 BauNVO. Dies dient der Deckung des konkreten Bedarfs an 
Bauflächen für Einfamilienhäuser zur Eigenentwicklung der Gemeinde in günstiger Ortslage. 

5.2 Maß der baulichen Nutzung 

Im Bebauungsplan wird die potenziell überbaubare Fläche durch die Grundflächenzahl 
(GRZ) gemäß § 17 Abs. 1 BauNVO eingeschränkt. Die Festsetzung erfolgt mit einer GRZ 
von 0,4. Im Wohngebiet darf die zulässige Grundfläche durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 
BauNVO aufgeführten Grundflächen nicht überschritten werden. Die für die Ermittlung der 
Grundfläche maßgebende Fläche ist die Fläche innerhalb der Baugrundstücke. 

Für den Geltungsbereich wird eine offene Bauweise festgesetzt. Zulässig sind nur Einzel-
und Doppelhäuser (§ 22 Abs. 2 BauNVO). Die Baugrenze verläuft dabei an der 
Plangebietsgrenze sowie den im Plangebiet befindlichen Verkehrs- und Versorgungsflächen 
mit einem Mindestabstand von 3 m. 

Die Zahl der Vollgeschosse orientiert sich an den bestehenden Gebäuden in der Umgebung 
des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes. 

Zulässig ist ein Vollgeschoss mit einer Dachneigung kleiner gleich 45° oder zwei 
Vollgeschosse mit einer Dachneigung kleiner gleich 20°. Diese Festsetzungen erlauben eine 
problemlose Integration in die umgebende Bebauung sowie die Möglichkeit zur Errichtung 
von Niedrigenergiehäusern und Passivhäusern. 

Erschließung 

6.1 Verkehrserschließung 

Die verkehrstechnische Erschließung ist zum einen von Süden über die Straße „An der 
Mühle" gesichert. Die im Westen des Plangebiets festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche 
erschließt die zukünftigen Grundstücke des Plangebiets von Westen. Durch den Ausbau der 
im Osten angrenzend an das Plangebiet bereits vorhandenen Straße mit Anschluss an den 
„Amtsweg" auf eine Breite von insgesamt 6,0 m werden die östlichen Grundstücke 
erschlossen. Die Breite der westlichen Verkehrsfläche von 4,75 m ermöglicht die Befahrung 
mit einem LKW sowie die Begegnung von zwei PKW. Bei einer weiteren Erschließung des 
westlich angrenzenden Gewerbegebietes kann diese Straße aufgrund der im 
Bebauungsplan „Gewerbegebiet an der Mühle" ebenfalls festgesetzten Verkehrsfläche auf 
die Mindestbreite für den Begegnungsverkehr von 2 LKW von 6,35 m verbreitert werden. 
Die im Süden festgesetzte öffentliche Verkehrsfläche sichert den an dieser Stelle bereits 
vorhandenen Teil der Straße „An der Mühle", der nicht Bestandteil des Bebauungsplans 
„Gewerbegebiet an der Mühle" ist. Die im Osten des Plangebiets festgesetzte öffentliche 
Verkehrsfläche sichert ebenfalls den innerhalb des Plangebietes an dieser Stelle bereits 
vorhandenen Teil der Straße mit Anschluss an den „Amtsweg" einschließlich der nach 
Westen vorgesehenen Verbreiterung. 
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6.2 Trink- und Löschwasser 

Die Versorgung mit Trink- und Löschwasser erfolgt über das Leitungsnetz des zuständigen 
Wasserversorgers. Zuständiger Wasserversorger ist der Versorgungsverband Eilenburg-
Wurzen, Winkelstraße 1, 04838 Eilenburg. 
Die Erschließung des geplanten Wohngebietes durch die öffentliche Wasserversorgung ist 
von der bestehenden Versorgungsleitung DN 100 „ An der Mühle" möglich. 

6.3 Abwasser 

Die Abwasserentsorgung des Plangebiets erfolgt über das Leitungsnetz des 
Abwasserzweckverbandes „Mittlere Mulde", Maxim-Gorki-Platz 1, 04838 Eilenburg. 

6.4 Niederschlagswasser 

Das anfallende Niederschlagswasser ist nach Möglichkeit auf den Grundstücken zu nutzen 
oder zu versickern. Der Untergrund ist dabei auf seine Versickerungseignung zu prüfen. Die 
hierfür erforderlichen hydrogeologischen Untersuchungen können in eine Baugrund-
untersuchung integriert werden. Sollte auf den Grundstücken eine Versickerung nicht 
möglich sein, so ist das anfallende Niederschlagswasser in das vorhandene Trennsystem 
der Gewerbegebietsstraße „An der Mühle" einzuleiten. 

6.5 Strom 

Die Versorgung mit elektrischer Energie ertolgt über das Netz des zuständigen 
Stromversorgers envia Mitteldeutsche Energie AG. Dieser betreibt im Bebauungsgebiet 
Verteilungsanlagen des Mittel- und Niederspannungsnetzes. Auf dem Flurstück 124/4 der 
Gemarkung Doberschütz befindet sich zudem eine Trafostation, die erhalten bleibt und 
deshalb als Fläche für Versorgungsanlagen mit Zweckbestimmung Elektrizität festgesetzt 
wird. Im angegebenen Bereich befinden sich keine 110-kV-Anlagen der envia Mitteldeutsche 
Energie AG sowie Anlagen der envia TEL GmbH in Bestand und Planung. 
Der Aufbau des inneren Versorgungsnetzes der envia Mitteldeutsche Energie AG erfolgt auf 
der Grundlage der Bedartsanmeldungen der Kunden. Es ist zu beachten, dass zur Einleitung 
von Maßnahmen hinsichtlich Planung und Errichtung des Versorgungsnetzes ein offizieller 
Antrag auf Versorgung vorliegen muss, der bewirkt, dass es zu einem Angebot der vom 
Antragsteller zu übernehmenden Kosten kommt. 

6.6 Gas 

Die Gasversorgung erfolgt über die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH (MITNETZ 
Gas) als Netzbetreiber des Gasversorgungsnetzes. 

Eine gastechnische Erschließung ist möglich. Dazu ist ein Erschließungsvertrag mit der 
MITNETZ Gas erforderlich. 
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Die Versorgung des Plangebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur erfolgt über die 
Telekom Deutschland GmbH als Netzeigentümerin des Telekommunikationsnetzes. 
Im Geltungsbereich befinden sich keine Telekommunikationslinien der Telekom. 

Die Verlegung von Telekommunikationslinien ist möglich. Hierzu ist eine Kontaktaufnahme 
mit der Telekom Deutschland GmbH mindestens 4 Monate vor Baubeginn notwendig, damit 
alle erforderlichen Maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden können. 

6.8 Abfallentsorgung 

Die Abfallentsorgung obliegt der Zuständigkeit des Landkreises Nordsachsen. 
Es ist nicht vorgesehen, dass die Fahrzeuge der öffentlich-rechtlichen Entsorgung die 
Müllbehälter an den jeweiligen Grundstücken abholen, sondern, dass die zukünftigen 
Anwohner der im westlichen Bereich entstehenden Grundstücke ihre Müllbehälter zur 
Entleerung an den Standort der Trafostation an der Straße „An der Mühle" bereitstellen. Für 
die Grundstücke entlang der westlichen Erschließungsstraße wird innerhalb der bereits 
festgesetzten Fläche für Versorgungsanlagen im Bereich der Trafostation eine Fläche für 
Müllbehälterstellplätze festgesetzt (Zweckbestimmung Abfall: hier Müllbehälterstellplatz). 

Naturschutz und Landschaftspflege 

Das Plangebiet wird in erster Linie von landwirtschaftlichen Nutzflächen eingenommen, die 
durch einen teilversiegelten Weg im Westen sowie die Straßen „An der Mühle" im Süden und 
den Anschluss an den „Amtsweg" im Osten erschlossen werden. Die beiden Straßen sowie 
der Übergang zum teilversiegelten Weg sind bereits voll versiegelt. 

Der Geltungsbereich befindet sich ebenso wie die gesamte nordwestliche Ortslage von 
Doberschütz innerhalb des Naturparks „Dübener Heide". Das Landschaftsschutzgebiet 
„Dübener Heide" grenzt im Westen und Norden an die Ortslage von Doberschütz an. Durch 
die Festsetzung von baulichen Nutzungen und Bauweisen, die der angrenzenden, bereits 
vorhandenen Bebauung entsprechen sowie eine landschaftsgerechte Einbindung des 
Plangebietes durch Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft können Beeinträchtigungen der Schutzziele bzw. der 
Schutzgebietsverordnungen durch den Bebauungsplan ausgeschlossen werden. 

In westlicher Richtung, in ca. 1.600 m Entfernung, befindet sich das FFH-Gebiet 
„Schwarzbachniederung mit Sprottabruch". In nördlicher Richtung, in ca. 300 m Entfernung, 
befindet sich das Flächenhafte Naturdenkmal "Brömmer Teich Doberschütz". 
Zwischen dem Geltungsbereich und den beiden letztgenannten Schutzgebieten befindet sich 
die Ortslage Doberschütz mit ihrer Bebauung und den Straßen, so dass durch diese 
dazwischenliegenden Nutzungen (Ortslage, Straßen) nicht von einer Beeinträchtigung der 
sich westlich und nördlich der Ortslage befindlichen Schutzgebiete durch die Ausweisung 
des Wohngebietes ausgegangen werden kann. Zum FFH-Gebiet „Schwarzbachniederung 
mit Sprottabruch" ist darüber hinaus noch ein Puffer aus landwirtschaftlichen Flächen 
vorhanden. 

Die Ziele des Umweltschutzes, die für den Plan von Bedeutung sind, liegen in der Beachtung 
der naturschutzfachlichen Belange der Vermeidung, Minimierung und des Ausgleichs 
voraussichtlicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungsfähigkeit 
des Naturhaushaltes gemäß § 1 a Abs. 3 BauGB. 
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Zu diesem Bebauungsplan wird eine Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erarbeitet und 
in einem Umweltbericht gemäß Anlage zum BauGB dargestellt. Dazu werden die Belange 
des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB beschrieben, die voraussichtlich 
erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt und bewertet. Weiterhin werden Maßnahmen zur 
Vermeidung und Verminderung voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des 
Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes 
erarbeitet (Eingriffsregelung nach BNatSchG) und erforderliche Kompensationsmaßnahmen 
beschrieben. 

Der Umweltbericht bildet einen gesonderten Teil der Begründung. 

7.1 Maßnahmen zur Kompensation 

Ein Ausgleich des Eingriffs in Boden, Natur und Landschaft, welcher im Zuge der Errichtung 
von Wohngebäuden entsteht, wird durch die Festsetzung von Kompensationsmaßnahmen 
erzielt. 

Bei der Festlegung von Kompensationsmaßnahmen ist die Möglichkeit von 
Entsiegelungsmaßnahmen prioritär zu prüfen. Entsiegelungsmaßnahmen innerhalb des 
Geltungsbereiches sind nicht möglich, da die dort bereits versiegelten Verkehrs- und 
InfrastrukturFlächen auch zukünftig als Verkehrs- und Versorgungsflächen vorgesehen sind. 
Externe Entsiegelungs- und Abrissmaßnahmen auf dem Gebiet der Gemeinde Doberschütz 
sind ebenfalls nicht möglich, da keine entsprechenden Flächen, auf die die Gemeinde Zugriff 
hat, zur Verfügung stehen. Dies wurde von der Gemeinde Doberschütz im Rahmen der 
Entwurfserarbeitung des Bebauungsplanes geprüft. 
Aus diesen Gründen sind folgende Kompensationsmaßnahmen vorgesehen, die teilweise 
auch den Eingriff in das Schutzgut Boden ausgleichen. 

M1 Pflanzung von Bäumen oder Hecken 

Durch die geplante Versiegelung im Zuge der Errichtung von Verkehrsflächen sowie von 
Wohngebäuden samt Nebenanlagen wird in die vorhandenen landwirtschaftlichen 
Nutzflächen eingegriffen. Es sind je angefangene 100 m2 Neuversiegelung ein Baum (40 m2
kronenüberschirmte Fläche im Endzustand) oder 40 m2 Hecke auf dem jeweiligen 
Baugrundstück zu pflanzen. Es sind einheimische, standortgerechte Bäume und Sträucher in 
einer Qualität der Bäume als Hochstamm 2xv oB StU 8-10 und der Sträucher 2xv oB 100-
150 cm in einem Pflanzabstand von 1,50 m x 1,50 m zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 
Dazu sind die in Tabelle 2 und 3 aufgeführten Gehölze oder hochstämmige Obstgehölze zu 
verwenden. 

Die Ersatzpflanzungen haben spätestens eine Vegetationsperiode nach Beendigung der 
jeweiligen Bauvorhaben zu ertolgen und sind dauerhaft zu erhalten. 

Die Kompensationsmaßnahmen sehen den Umfang der Pflanzung in Abhängigkeit vom 
Umfang der Bebauung vor. Durch diese Festsetzung wird ein Anreiz zur Vermeidung von 
Eingriffen gegeben, da mit geringerem Umfang der Bebauung auch ein geringerer Umfang 
an Bepflanzung ertorderlich ist. Damit wird § 1a Abs. 2 BauGB umgesetzt, nach dem mit 
Grund und Boden sparsam umgegangen werden soll. 
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Tab. 2: Auswahl zu verwendender Gehölzarten -Bäume, einheimisch, standortgerecht (BMU, 2011) 

Bäume, einheimisch, standortgerecht 

Deutscher Name Botanischer Name 

Stieleiche Quercus robur 

Traubeneiche Quercus petraea 

Feldahorn Acer campestre 

Bergahorn Acer pseudoplatanus 

Hainbuche Carpinus betulus 

Hängebirke Betula pendula 

Korbweide Salix viminalis 

Mandelweide Sa/ix triandra 

Rotbuche Fagus sylvatica 

Silberweide Sa/ix a/ba 

Traubenkirsche Prunus padus 

Vogelkirsche Prunus avium 

Waldkiefer Pinus sylvestris 

Wildapfel Malus sylvestris 

Wildbirne Pyrus pyraster 

Winterlinde Tilia cordata 

Tab. 3: Auswahl zu verwendender Gehölzarten -Sträucher, einheimisch, standortgerecht (BMU, 2011) 

Sträucher, einheimisch, standortgerecht 

Deutscher Name Botanischer Name 

Gemeiner Schneeball Viburnum opulus 

Roter Hartriegel Cornus sanguinea 

Eingriffliger Weißdorn Crataegus monogyna 

ZweigrifFliger Weißdorn Crataegus laevigata 

Rote Heckenkirsche Lonicera xylosteum 

Schlehe Prunus spinosa 

Hunds-Rose Rosa caning 

Europäisches Pfaffenhütchen Euonymus europaea 

Eisbeere Sorbus torminalis 

Kreuzdorn Rhamnus cathartics 

Rote Johannisbeere Ribes rubrum 

Schwarze Johannisbeere Ribes nigrum 

Seidelbast Daphne mezerum 

Stachelbeere Ribes uva-crisps 

Steinbeere Rubus saxatilis 

Vogelbeere Sorbus aucuparia 

einh. Wildrosenarten Rosa spp. 

Die innerhalb des Geltungsbereiches festgesetzten Kompensationsmaßnahmen durch die 
Pflanzung von Bäumen bzw. die Anlage von Hecken reichen aus, um den durch die 
Versiegelung durch Verkehrsflächen und Wohnbebauung mit Nebenanlagen verursachten 
Eingriff vollständig auszugleichen. 
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Der tatsächlich benötigte Kompensationsbedarf ist abhängig von den konkret umgesetzten 
Eingriffen im Plangebiet. Zur Eingriffs-Ausgleichs-Bilanzierung ist deshalb im Bauantrag bzw. 
im Genehmigungsfreistellungsverfahren im Freiflächenplan nachzuweisen, wie viel Fläche 
durch das Bauvorhaben neu versiegelt wird. Auf dieser Basis ist der konkrete 
Kompensationsbedarf zu ermitteln und entsprechend der Maßnahmen zur Kompensation 
auszugleichen. 
Entsprechend des Kapitels 5.6 „Überwachung" des Umweltberichtes erfordert die 
Umsetzung des Bebauungsplans eine anlagebedingte Überwachung gemäß § 4c BauGB. 
Dies ist dadurch begründet, dass die zukünftig auf den Flächen des Plangebietes 
erfolgenden Bauvorhaben nur in Verbindung mit den in Kap. 8 beschriebenen 
Kompensationsmaßnahmen zulässig sind. 
Es ist hier im Rahmen der zukünftig ertolgenden Bauvorhaben zu prüfen, in wie weit 
erforderliche Gehölzpflanzungen durchgeführt wurden. Die Prüfung der Umsetzung ist bei 
Fertigstellungsmeldung des Bauherren und nach 3 Jahren durchzuführen. 

8 bauordnungsrechtliche Festsetzungen 

Die Festsetzungen der Dachneigungen orientieren sich an den vor Ort vorhandenen 
Dachneigungen. Demnach können Dächer, bei einem Vollgeschoss bis zu einer 
Dachneigung von 45° bzw. bei zwei Vollgeschossen bis zu einer Dachneigung von 20° 
errichtet werden. 

Auf die Festsetzung von Dachformen wird verzichtet, um eine größtmögliche 
Gestaltungsfreiheit auch und insbesondere zur Nutzung regenerativer Energien zu 
ermöglichen. 

Folgende Gestaltungshinweise für das Wohngebiet stellen Empfehlungen der Gemeinde an 
die Bauherren dar: 

- Außenwände sollten verputzt, in hellen, natürlichen Farbtönen ausgeführt werden. 
- Fensterlose Mauern ab einer Flächengröße von 30 mz sollten durch Rank-, Schling-

oder Kletterpflanzen begrünt werden. 
- Um eine farblich abwechslungsreiche Dachlandschaft zu erhalten, sollten die 

Dacheindeckungen mit roten Dachziegeln vorgenommen werden, wobei zwischen 
verschiedenen Farbtönen und -Intensitäten ausgewählt werden soll. 

- Die Dachüberstände an Ortgang und Traufe sollen so klein wie möglich gehalten 
werden und 15 cm am Ortgang und 25-30 cm an der Traufe nicht überschreiten. 

- Loggien und Balkone sollen in baulich zurückhaltender Form ausgeführt werden und 
eine entsprechende Eingrünung erfahren. 

- An- und Nebenbauten sollen sich gestalterisch an das Hauptgebäude anpassen 
(Dachform, -neigung, -deckung). 

9 Immissionsschutz 

Im Rahmen der Bebauungsplanung sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
und Arbeitsverhältnisse zu sichern, bestehende und zukünftige Lärmbelastungen zu 
bewältigen und durch geeignete Maßnahmen zu mindern. Um die lärmtechnischen 
Auswirkungen der umgebenden Nutzungen auf das Plangebiet sowie mögliche 
Auswirkungen der geplanten Nutzung auf die Umgebung zu beurteilen, wurde eine 
Immissionsprognose erstellt (Lucking & Härtel GmbH 2016, siehe Anlage 2 der 
Begründung), bei der die zukünftig zu erwartenden Immissionsbelastungen für die geplante 
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Wohnnutzung prognostiziert und nach der DIN 18005 „Schallschutz im Städtebau" beurteilt 
wurden. Aus den Ergebnissen der Beurteilung leiten sich Maßnahmen zum Schallschutz ab. 
Die wesentlichen Geräuschimmissionen im Untersuchungsgebiet werden durch den 
Straßenverkehr auf der südlich des Plangebiets verlaufenden B 87 sowie der angrenzenden 
Gewerbenutzung hervorgerufen. 

Bei der Immissionsprognose wurden folgende Emissionsquellen betrachtet: 
• Südlich und westlich angrenzendes Gewerbegebiet mit den Nutzungen Tankstelle, 

Holzbau-Firma, Firma des Sanitärgroßhandels, Firma für die Reparatur und den 
Verkauf von Gartengeräten und deren Ersatzteilen, Firma für Wohnmobilvermietung 
und zum Wohnmobilverkauf, Firma für Lüftungs- und Klimatechnik, einschließlich 
zugeordneter Parkierungsflächen 

• Lindencafe östlich des Plangebietes 
• Kindergarten östlich des Plangebietes 
• Straßenverkehr der südöstlich verlaufenden B 87 

Für die Bewertung der Geräuschimmissionen wurden die Orientierungswerte der DIN 18005 
herangezogen. 

Die aus dem Gewerbelärm ohne zusätzliche Schallschutzmaßnamen resultierenden 
Beurteilungspegel entlang der geplanten Baugrenze sind in der folgenden Tabelle 
dargestellt. 

Tabelle 5: Ergebnistabelle Beurteilungspegel Gewerbelärm Plangebiet 

Immissionsberechnung Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

Beurteilung nach DIN 18005 IRW L r,A IRW L r,A 

/d6(A) /d6 /d6(A) /dB 

Plan 1 55 49 40 34 

Plan 2 55 49 40 34 

Plan 3 55 49 40 35 

Plan 4 55 51 40 36 

Plan 5 55 52 40 38 

Plan 6 55 55 40 41 

Plan 7 55 57 40 42 

Plan 8 55 58 40 44 

Plan 9 55 57 40 44 

PIan10 55 57 40 44 

PIan11 55 55 40 43 

PIan12 55 53 40 40 

PIan13 55 52 40 38 

PIan14 55 51 40 36 

PIan15 55 50 40 35 
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Es kommt zu Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 im 
Beurteilungszeitraum Tag und Nacht für allgemeine Wohngebiete entlang der geplanten 
Baugrenze von maximal 4dB. Betroffen ist der Bereich gegenüber der Tankstelle und entlang 
der Gewerbegebietsgrenze. 

Um die Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 im Beurteilungszeitraum Tag 
und Nacht für allgemeine Wohngebiete im Plangebiet durch Gewerbelärm zu vermeiden, 
wurde die Wirksamkeit einer Lärmschutzwand (LSV~ mit einer Höhe von 1,5 m an der 
Nordseite der Tankstelle, entlang der Straße „An der Mühle" innerhalb der dort vorhandenen 
Grünfläche, einer Lärmschutzwand (LSV~ mit einer Höhe von 3,0 m am östlich Rand der 
Gewerbefläche sowie die Absenkung des Lärmemissionskontingentes (LEK) für die noch 
nicht bebauten Flächen innerhalb des Gewerbegebiets „An der Mühle" um 5 dB(A) im 
Nachtzeitraum im Rahmen der Immissionsprognose geprüft. Die Prüfung ergab keine 
nennenswerte Reduzierung der Beurteilungspegel bei Realisierung der beiden LSW. Die 
Absenkung der LEK führt zwar zu einer Reduzierung der Beurteilungspegel, jedoch nicht zu 
einer Einhaltung der Orientierungswerte der DIN 18005 im Beurteilungszeitraum Tag und 
Nacht für allgemeine Wohngebiete im Plangebiet. Aufgrund der Unverhältnismäßigkeit 
zwischen dem Nutzen der genannten Lärmminderungsmaßnahmen (LSW und LEK) und den 
damit verbundenen Folgen (Einschränkung der Nutzbarkeit der noch unbebauten Flächen 
innerhalb des Gewerbegebietes, die eine Änderung des dort bestehenden Bebauungsplanes 
bedingen würde, Beeinträchtigung des Ortsbildes durch die Errichtung der LS1/~ wurden 
diese Lärmminderungsmaßnahmen im Rahmen des BP-Verfahrens nicht weiterverfolgt. Die 
Errichtung von aktiven Schallschutzmaßnahmen innerhalb des Geltungsbereichs, also in 
größerer Entfernung von den Lärmquellen, hätte eine noch geringere Wirkung und wurde 
deshalb ebenfalls nicht weiter untersucht. 

Die aus den Verkehrsgeräuschen resultierenden Beurteilungspegel an den Immissionsorten 
entlang der Baugrenzen sind in folgender Tabelle dargestellt. 

Tabelle 6: Ergebnistabelle Beurteilungspegel Verkehrslärm Plangebiet 

Immissionsberechnung Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

Beurteilung nach DIN 18005 IRW L r,A IRW L r,A 

/dB(A) /dB /dB(A) /dB 

Plan 1 55 52 45 43 

Plan 2 55 53 45 43 

Plan 3 55 53 45 44 

Plan 4 55 55 45 45 

Plan 5 55 56 45 47 

Plan 6 55 58 45 48 

Plan 7 55 59 45 49 

Plan 8 55 61 45 50 

Plan 9 55 63 45 49 

PIan10 55 60 45 47 

PIan11 55 57 45 45 

PIan12 55 55 45 44 
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Immissionsberechnung Werktag (6h-22h) Nacht (22h-6h) 

Beurteilung nach DIN 18005 IRW L r,A IRW L r,A 

/dB(A) /dB /d6(A) /dB 

PIan13 55 54 45 44 

PIan14 55 54 45 44 

PIan15 55 53 45 43 

Es kommt zu Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 im 
Beurteilungszeitraum Tag und Nacht für allgemeine Wohngebiete entlang der geplanten 
Baugrenze. Betroffen ist der Bereich gegenüber des Lindencafes, der Tankstelle und entlang 
der Gewerbegebietsgrenze. 

Zur Ermittlung der Lärmaußenpegelbereiche innerhalb des Plangebietes wurden alle 
vorhandenen Lärmquellen zusammengefasst. Die entsprechenden Isophonenpläne mit den 
Außenlärmpegelbereichen entsprechend DIN 4109 sind in Anlage 2 dargestellt. Anhand der 
Außenlärmpegelbereiche lassen sich die Anforderungen an die Luftschalldämmung der 
Außenbauteile entsprechend DIN 4109 ableiten. 

Fazit: 

Es kommt zu Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine 
Wohngebiete durch Gewerbelärm im Beurteilungszeitraum Tag und Nacht entlang der 
geplanten Baugrenze. Die Überschreitung beträgt jedoch maximal 4 dB(A), die 
Orientierungswerte der DIN 18005 für Mischgebiete werden hiermit auf dem gesamten Areal 
eingehalten. Der Bereich der Überschreitungen befindet sich auf den der Gewerbenutzung 
zugewandten Flächen und umfasst nur einen geringen Teil der Gesamtfläche. 

Auf die Ausweisung einer gemischten Baufläche zur Einhaltung des Trennungsgebotes 
zwischen gewerblichen und schutzbedürftigeren Nutzungen und damit der Heranziehung 
höherer Schalltechnischer Orientierungswerte (SOV~ der DIN 18005-1, Beiblatt 1 hat die 
Gemeinde bewusst verzichtet. Die Gemeinde weist ein allgemeines Wohngebiet aus, da 
absehbar ist, dass innerhalb des Plangebietes überwiegend Wohnnutzungen realisiert 
werden sollen. Aus diesem Grund ist die Ausweisung eines Mischgebietes, das eine 
relevante Mischung aus den Nutzungsarten Wohnen und Gewerbe impliziert, nicht zulässig. 
Will die Gemeinde ein allgemeines Wohngebiet, muss sie ein solches auch festsetzen. 

Folgende Maßnahmen zum baulichen Schallschutz (passiver Schallschutz) werden im 
Rahmen des Bebauungsplanes aufgrund der Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 
18005 festgesetzt: 

Lärmpegelbereiche nach DIN 4109 (Ausgabe November 1989) 
Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen sind im allgemeinen Wohngebiet durch 
zeichnerische Festsetzungen die Lärmpegelbereiche II, III und IV gemäß DIN 4109 -
Schallschutz im Hochbau -zugeordnet. In den durch die Abgrenzung der Lärmpegelbereiche 
gebildeten Teilflächen gelten für alle Gebäudeseiten die Lärmpegelbereiche entsprechend 
der jeweiligen römischen Ziffer. Die in der DIN 4109 für diese Lärmpegelbereiche 
festgelegten Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen sind 
einzuhalten. 
Anforderungen an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen (DIN 4109 -Ausgabe 
November 1989) 
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Spalte 1 2 3 4 5 

Zeile Lärmpegel- Maßgeblicher Raumarten 

Bereich Außenlärmpegel" 

Bettenr~ume in Aufenthaltsräume in Büroräume )und 

Krankenanstalten und Wohnungen, Über- ähnliches 

Sanatorien nechtungsräume in 

Beh erbergungsstätten, 

Unterrrichtsr~ume und 

ähnliches 

dB(A) erf. R'W,~e9 des Außenbauteils in dB 

1 I bis 55 35 30 -

2 II 56 bis 60 35 30 30 

3 III 61 bis 65 40 35 30 

4 IV 66 bis 70 45 40 35 

5 V 71 bis 75 50 45 40 

6 VI 76 bis SO ~ 50 45 

7 VII >80 ~ Z) ~ 

An Außenbauteile von Räumen, bei denen der eindringende Außenlärm aufgrund der in den Räumen ausgeübten 

Tätigkeiten nur einen untergeordneten Beitrag zum Innenraumpegel leistet, werden keine Mforderungen gestellt. 

Z) Die Anforderungen sind hier aufgrund der örtlichen Gegebenheiten festzulegen. 

Der notwendige Schallschutz der Lärmpegelbereiche Ibis III für Wohnnutzungen etc. wird in 
der Regel bei neuen Fassaden schon aufgrund der Wärmeschutzverordnung erreicht. 
Besondere Vorkehrungen für einen erhöhten Schallschutz an der Fassade müssen folglich 
nur in dem gekennzeichneten Lärmpegelbereich IV vorgesehen werden. 

Ausrichtung schutzbedürftiger Räume 
Durch Anordnung der Baukörper oder durch geeignete Grundrissgestaltung sind die Wohn-
und Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Sofern eine Anordnung 
aller Wohn- und Schlafräume an den lärmabgewandten Gebäudeseiten nicht möglich ist, 
sind vorrangig die Schlafräume den lärmabgewandten Gebäudeseiten zuzuordnen. Für die 
Räume an den lärmzugewandten Gebäudeseiten muss ein ausreichender Schallschutz 
durch bauliche Maßnahmen an Außentüren, Fenstern, Außenwänden und Dächern der 
Gebäude geschaffen werden. Kinderzimmer sind wie Schlafräume zu beurteilen. 

Durch diese Festsetzung soll zum Ausdruck gebracht werden, dass das vorrangige Ziel des 
Schallschutzes auf die empfindliche Nachtsituation und damit auf Schlafräume ausgerichtet 
ist. 

Durch die beiden Maßnahmen zum baulichen Schallschutz wird erreicht, dass innerhalb der 
Gebäude das Ruhebedürfnis der Grundstücksnutzer während der Tages- und Nachtzeit 
ausreichend berücksichtigt wird. Im Hinblick auf die Nutzung der Freiflächen ist bezüglich der 
höheren Überschreitungen im Nachtzeitraum im Vergleich zum Tagzeitraum davon 
auszugehen, dass im Nachtzeitraum die Nutzung der Freiflächen sehr eingeschränkt erfolgt. 
Der dauerhafte Aufenthalt in den Freibereichen im Tageszeitraum ist dennoch sichergestellt, 
da die Orientierungswerte bzw. Immissionsgrenzwerte für Mischgebiete am Tag eingehalten 
werden. 

Die Orientierungswerte der DIN 18005 nachts für Verkehrslärm in Mischgebieten werden 
innerhalb des Plangebietes überall eingehalten. Hiermit sind dauerhaft gesunde 
Wohnverhältnisse in den besonders schutzbedürftigen Nachtstunden auch ohne passiven 
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Schallschutz gegeben. Die Orientierungswerte der DIN 18005 tags für Verkehrslärm in 
Mischgebieten werden innerhalb des Plangebietes entlang der südlichen Baugrenze 
gegenüber der Tankstelle überschritten. 
Die Orientierungswerte nach DIN 18005 stellen lediglich Orientierungswerte dar, so dass 
eine Überschreitung dieser anzustrebenden Werte im Rahmen der Abwägung möglich ist. 
Für die Planung in Bestandssituationen hat die Rechtsprechung den Grundsatz der 
gegenseitigen Rücksichtnahme, eine Art praktischen Interessenausgleich, auch für die 
Bebauungsplanung zugelassen. Danach kann eine hinzukommende neue Nutzung nicht den 
vollen Schutzstatus (z.B. den Lärmschutzwert nach DIN 18005), in Anspruch nehmen, der 
ohne Vorprägung der Situation anzusetzen wäre. 
Durch die oben getroffenen Festsetzungen wie die Zuordnung von Lärmpegelbereichen und 
die Ausrichtung schutzbedürftiger Räume werden Schutzvorkehrungen vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen im städtischen Raum getroffen. 

Auch beim Verkehrslärm kann durch die im Bebauungsplan getroffenen Festsetzungen zu 
grundrissorientiertem Bauen und baulichem Schallschutz an den Wohngebäuden dem 
Ruhebedürtnis der Grundstücksnutzer Rechnung getragen werden. Durch die vorgelagerte 
Anordnung des Gewerbegebietes zwischen der B 87 und dem geplanten Wohngebiet 
erfolgte bereits eine räumliche Trennung von bestehendem Verkehrsweg und geplantem 
Baugebiet, die eine Lärmreduzierung im Plangebiet bewirkt. 

In Teilbereichen des Plangebietes ist eine Lärmvorbelastung durch Gewerbelärm vorhanden, 
die oberhalb der Orientierungswerte für Allgemeine Wohngebiete nach DIN 18005 liegt. 

Im Rahmen der Abwägung wird die Überschreitung der Orientierungswerte für Allgemeine 
Wohngebiete nach DIN 18005 bezüglich des Gewerbelärms für ein allgemeines Wohngebiet 
bezüglich des Verkehrslärms von Seiten der Gemeinde Doberschütz als Plangeberin 
akzeptiert. Dies geschieht vor dem Hintergrund, dass durch die Festsetzungen innerhalb der 
Gebäude das Ruhebedürfnis der Grundstücksnutzer während der Tages- und Nachtzeit 
ausreichend berücksichtigt wird sowie der dauerhafte Aufenthalt in den Freibereichen im 
Tageszeitraum dennoch sichergestellt ist, da die Orientierungswerte bzw. Immissions-
grenzwerte für Mischgebiete am Tag eingehalten werden. 

In der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB gegenüber den einschlägigen technischen 
Regelwerken darf auch eine Lärmmehrbelastung von jedenfalls 5 dB(A) in Kauf genommen 
werden. Durch eine Überschreitung des Orientierungswertes für ein allgemeines Wohngebiet 
um 5 dB(A) sind dauerhaft gesunde Wohnverhältnisse ohne besonderen aktiven 
Schallschutz noch gewährleistet (siehe hierzu BVerwG, Beschl. V. 18.12.1990, 4N6.88). Die 
Geräuschbelastung durch die benachbarten gewerblichen Nutzungen ist mit Ausnahme der 
Tankstelle nur tagsüber und an Werktagen vorhanden. 
Um zu verhindern, dass es durch das heranrückende Wohngebiet zu Nutzungsein-
schränkungen für bestehende bzw. zukünftige Gewerbebetriebe im Umfeld des 
Geltungsbereiches kommt, wird folgender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen: 

„Die Schalltechnischen Orientierungswerte (SOV~ der DIN 18005 tags und nachts bezüglich 
Gewerbelärm für ein allgemeines Wohngebiet können in Teilbereichen des Plangebiets um 
bis zu 3 dB(A) bzw. bis zu 5 dB(A) überschritten werden. Die Bereiche mit den 
entsprechenden Überschreitungen können der Planzeichnung entnommen werden." 

Die entsprechenden DIN liegen bei der Gemeinde zur Einsichtnahme aus. 
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10 Flächenbilanz 

Tab.7: Flächenbilanz nach Festsetzungen im Gesamtgebiet 

Fläche (mZ) Anteil am 
Gesamtgebiet (%) 

allgemeines Wohngebiet, davon: 9.627 94,2 

bebaubare Grundstücksfläche 3.851 37,7 

nicht bebaubare Grundstücksfläche 5.776 56,5 

Versorgungsflächen, davon: 77 0,8 

Fläche für Elektrizität und Abfall 77 0,8 

Verkehrsflächen, davon: 509 5,0 

öffentliche Straße 509 5,0 

Summe 10.213 100,0 

Tab.8: Flächenbilanz vor Festsetzungen im Gesamtgebiet 

Fläche (mZ) 
Anteil am 

Gesamtgebiet (%) 

Verkehrs- bzw. Wegeflächen, davon: 385 3,8 

Straßen und Wege, teilversiegelt 230 2,3 

Straßen, Wege und technische Infrastruktur, 155 1,5 
vollversiegelt 

Grünflächen, davon: 9.828 96,2 

Artenarmes Intensivgrünland, Ansaatgrünland 9.828 96,2 

Summe 10.213 100,0 

Aktuell sind in dem auszuweisenden allgemeinen Wohngebiet ca. 385 m2 durch bestehende 
Verkehrs- bzw. Wegeflächen teil- bzw. vollversiegelt. Der Bebauungsplan „Krautgärten" 
ermöglicht die Errichtung von Verkehrs- und Versorgungsflächen sowie Wohngebäuden mit 
Nebenanlagen innerhalb des Plangebietes mit einem Umfang von insgesamt bis zu 
4.437 m2. 
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11 Hinweise 

11.1 Denkmalschutz 
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Das Vorhaben unterliegt der Genehmigungspflicht entsprechend § 14 SächsDSchG. Danach 
bedarf der Genehmigung durch die zuständige Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. 
an einer Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, 
dass sich dort Kulturdenkmale befinden. 

Die archäologische Relevanz des Vorhabenareals belegen archäologische Kulturdenkmale 
(Bodendenkmale) aus dem unmittelbaren Umfeld, die nach § 2 SächsDSchG Gegenstand 
des Denkmalschutzes sind [paläolithische, eisenzeitlich sowie mittelalterliche 
Siedlungsspuren und Gräber]. 

Das Landratsamt Nordsachsen ist gemäß § 4 Abs. 1 SächsDSchG die für die Entscheidung 
über das Vorhaben zuständige Denkmalschutzbehörde. Der Antrag ist schriftlich unter 
Beifügung aussagekräftiger Unterlagen bei der unteren Denkmalschutzbehörde 
einzureichen. 

Auflagen: 
Vor Beginn der Erschließungs- und Bauarbeiten müssen durch das Landesamt für 
Archäologie Sachsen im gesamten Areal des Vorhabengebietes flächendeckend 
archäologische Grabungen durchgeführt werden. Das Landesamt für Archäologie ist 
frühzeitig vor Baubeginn zu kontaktieren (Landesamt für Archäologie Sachsen, Zur 
Wetterwarte 7, 01109 Dresden, Herr Dr. Brestrich, Tel. 0351/8926-611, Wolf-
gang.Brestrich@Ifa.sachsen.de). Auftretende Befunde und Funde sind sachgerecht 
auszugraben und zu dokumentieren. 

Gründe:
1. Die Genehmigungspflicht für das o.g. Vorhaben ergibt sich aus § 14 SächsDSchG. 
Danach bedarf der Genehmigung der Denkmalschutzbehörde, wer Erdarbeiten etc. an einer 
Stelle ausführen will, von der bekannt oder den Umständen nach zu vermuten ist, dass sich 
dort Kulturdenkmale befinden. 
2. Die archäologische Relevanz des Vorhaben-areals belegen archäologische 
Kulturdenkmale aus dem Umfeld, die nach § 2 SächsDSchG Gegenstand des 
Denkmalschutzes sind (paläolithische, eisenzeitliche sowie mittelalterliche Siedlungsspuren 
und Gräber). 

Hinweise:
1. Der Bauherr wird im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt (§ 14, Abs. 3 
SächsDSchG). 
2. Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen wird in einer 
zwischen Bauherrn und Landesamt für Archäologie abzuschließenden Vereinbarung 
verbindlich festgehalten. 
3. Zum Abschluss einer Vereinbarung ist die Vorlage beurteilungsfähiger Unterlagen über 
bereits erfolgte Bodeneingriffe von Vorteil. 

11.2 Baugrunduntersuchung 

Sofern für die geplanten Neubaumaßnahmen keine standortkonkreten Angaben zu den 
Untergrundverhältnissen (u. a. Schichtenaufbau, Ermittlung gesteinsphysikalischer 
Kennwerte, Grundwasserverhältnisse) vorliegen, empfiehlt das Sächsische Landesamt für 
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Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (LfULG), eine der Bauaufgabe angepasste 
Baugrunduntersuchung in Anlehnung an die DIN 4020 /DIN EN 1997-2 durchzuführen. In 
diese können hydrogeologische Untersuchungen zur Prüfung des Untergrundes hinsichtlich 
seiner Versickerungsfähigkeit integriert werden. 

Wenn Bohrungen für eine Baugrunduntersuchung niedergebracht werden, besteht 
Bohranzeige- und Bohrergebnismitteilungspflicht gegenüber der Abteilung 10 (Geologie) des 
LfULG. Der Abteilung 10 (Geologie) des LfULG sollen die geologischen Berichte /Gutachten 
zur Verfügung gestellt werden, damit die darin enthaltenen Geodaten in deren Archiv 
eingepflegt werden können. Allgemein wird auf § 11 SächsABG (Geowissenschaftliche 
Landesaufnahme) hingewiesen. 

11.3 Geodaten 

In Auswertung 'des Geodatenarchivs liegen aus dem Plangebiet keine geologischen 
Informationen vor, wie z. B. Schichtenverzeichnisse von Bodenaufschlüssen mit 
Grundwasserinformationen. Aus angrenzenden Geländeabschnitten sind entsprechende 
Schichtenverzeichnisse vorhanden. Diese können bei Interesse unter dem Link (Geologische 
Aufschlüsse in Sachsen) http://www.umwett.sachsen.de/umwett/geologie/16833.htm 
recherchiert werden. Zur Übergabe der Schichtenverzeichnisse senden Sie bitte eine 
Anfrage an bohrarchiv.lfulg@smul.sachsen.de. 
Weitere Geodaten, wie z. B. geologische oder hydrogeologische Karten (HÜK 200 
http://www.umwett.sachsen.de/umwett/geologie/26715.htm), finden sich unter 
www.geologie.sachsen.de. 

11.4 Stromversorgung 

Im Bebauungsgebiet betreibt die envia Mitteldeutsche Energie AG Verteilungsanlagen des 
Mittel- und Niederspannungsnetzes. Werden durch die Baumaßnahmen Umverlegungen der 
Anlagen notwendig, so sind die Kosten dafür vom Veranlasser zu übernehmen, soweit keine 
anderen Regelungen Anwendung finden. Ein entsprechender Antrag ist frühestmöglich an 
das Anlagenmanagement Bad Düben zu stellen. Dies betrifft auch erforderliche 
Veränderungen der Tiefenlagen der Kabel. 
Die geplanten Trassen sind im öffentlichen Verkehrsraum in den schwächer befestigten 
Flächen (Fuß- und Radwege oder Grünstreifen) einzuordnen. Dabei ist die DIN 1998 
"Unterbringung von Leitungen und Anlagen in öffentlichen Flächen" zu beachten. Die envia 
Mitteldeutsche Energie AG beansprucht eine Trassenbreite von 0,80 m. 
Bei vorhandenen sowie geplanten Trassen sind für Kabeltrassen 2,0 m, 
Niederspannungsfreileitungen 6,0 m und Mittelspannungsfreileitungen 15,0 m Schutzstreifen 
in Ansatz zu bringen. 
Bei der Anpflanzung von Großgrün ist zu den Kabeltrassen ein Abstand von mindestens 1,5 
m einzuhalten und im Schutzstreifen der Freileitungen darf es nur eine maximale 
Wuchshöhe von 4 m erreichen. 
Generell sollten Planungen an die vorhandenen Anlagen angepasst werden, so dass 
Umverlegungsarbeiten entfallen. Der Erhalt der Anlagen ist vorrangig zu prüfen. Sollten 
Umverlegungen von Anlagen dennoch unumgänglich sein, sind Abstimmungen zur 
Erarbeitung einer technischen Lösung in der Planungsphase mit der envia Mitteldeutsche 
Energie AG zu führen. Anschließend ist die bestätigte Ausführungsplanung zur Vorbereitung 
und Durchführung der abgestimmten Baumaßnahme an die envia Mitteldeutsche Energie 
AG zu übergeben. 
Wenn ein Elt-Anschluss notwendig wird, ist ebenfalls ein Antrag an das 
Anlagenmanagement Bad Düben zu stellen. 
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11.5 Gasversorgung 

Innerhalb des angegebenen Bereichs befinden sich Gasmitteldruckleitungen der MITNETZ 
Gas. Sie liegen südlich der Straße „An der Mühle", außerhalb des Geltungsbereiches. 
Bezüglich der Anlagen der MITNETZ Gas ist die 4. Auflage vom „Merkheft zum Schutz von 
Anlagen der MITNETZ GAS" zu beachten. 
Für Gasmitteldruckleitungen beträgt die zu berücksichtigende Schutzstreifenbreite 2,0 m, bei 
einer mittigen Lage der Leitungstrasse im Schutzstreifen. 
Sollten aus objektiven Gründen der angegebene Schutzstreifen bzw. Sicherheitsabstand 
und/oder die im o. g. Merkheft aufgeführten Abstände und Forderungen ganz oder teilweise 
nicht eingehalten werden können, ist zwingend mit der MITNETZ Gas Rücksprache über die 
dann erforderlichen Maßnahmen zu führen. 
Die Anlagen genießen Bestandsschutz. Notwendige Aufwendungen/Veränderungen sind 
grundsätzlich durch den Verursacher bzw. nach den gültigen vertraglichen Vereinbarungen 
zu finanzieren. 
Die Erkundigungspflicht der bauausführenden Firma bleibt unberührt. 

11.6 Wasserversorgung 

Die Errichtung der erforderlichen Anlagen zur Erschließung obliegt dem Erschließungsträger. 
Einzelheiten der Erschließung (z.B. Planung, Errichtung, Verantwortlichkeiten) sind vorab mit 
dem Versorgungsverband Eilenburg-Wurzen (VE1/~ abzustimmen und vertraglich zu regeln. 
Daher ist der VEW, als Träger öffentlicher Belange, rechtzeitig in eventuelle 
Planungsvorhaben einzubeziehen. 

11.7 Abwasser 

Das Plangebiet kann über das im Bereich der Straße „An der Mühle" vorhandene 
Abwassernetz des Abwasserzweckverbandes (AZV) „Mittlere Mulde" im Trennsystem 
abwassertechnisch erschlossen werden. Über das Leitungsnetz wird das anfallende 
Schmutzwasser der zentralen Kläranlage in Hainichen zugeführt. Soll die Entwässerung des 
Wohngebietes zukünftig vom AZV „Mittlere Mulde" betrieben werden, ist zwischen dem 
Erschließungsträger und dem Abwasserzweckverband vor Baubeginn ein 
Erschließungsvertrag abzuschließen. Die Planungen für die innere Erschließung des B-
Plangebietes sind mit dem AZV abzustimmen. Vor Abwassereinleitungsbeginn vom 
jeweiligen Grundstück ist die Einleitgenehmigung zu beantragen. 
Regenwasser sollte nach Möglichkeit auf den Grundstücken genutzt bzw. versickert werden. 
Wie bereits in Kapitel 6.4 „Regenwasser" angegeben, ist die Versickerungsfähigkeit vorher 
zu prüfen. Wird im B-Plangebiet „Krautgärten" Regenwasser im Haushalt als Brauchwasser 
genutzt, müssen geeignete Messeinrichtungen vorgesehen werden, um die entstehende 
Schmutzwassermenge zu ermitteln. 

11.8 Abfall 

Die Erreichbarkeit der Abfalltonnen durch die öffentlich-rechtliche Abfallentsorgung ist 
sicherzustellen. 
Deshalb sind Grundstückseigentümer verpflichtet, ihre Mülltonnen zur Abholung auf dem 
jeweiligen Grundstück, angrenzend an die öffentliche Straße, für die Abholung 
bereitzustellen. 
Dies ist möglich, da die Gemeinde plant, das Eigentum an den privaten Stichstraßen zu 
erwerben und somit die Erschließung der hinteren Grundstücke gesichert ist. Die Straße „An 
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der Mühle" sowie die östliche Erschließungsstraße sind mit Müllfahrzeugen befahrbar. Für 
die Grundstücke entlang der westlichen Erschließungsstraße wird innerhalb der bereits 
festgesetzten Fläche für Versorgungsanlagen im Bereich der Trafostation eine Fläche für 
Müllbehälterstellplätze festgesetzt (Zweckbestimmung Abfall: hier Müllbehälterstellplatz). 

11.9 Telekommunikation 

Zur Versorgung des Neubaugebietes mit Telekommunikationsinfrastruktur durch die 
Telekom ist die Verlegung neuer Telekommunikationslinien im Plangebiet und außerhalb des 
Plangebiets erforderlich. Hierzu ist der Telekom zum Zweck der Koordinierung mitzuteilen, 
welche eigenen oder bereits bekannten Maßnahmen Dritter im Bereich der Bebauung 
stattfinden werden. 
Die Verkehrswege sollten so an die vorhandenen Telekommunikationslinien der Telekom 
angepasst werden, dass diese Telekommunikationslinien nicht verändert oder verlegt 
werden müssen. 
Die Telekom prüft derzeit die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im 
Baugebiet. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauentscheidung 
treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem bereits bestehenden 
oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen anderen Anbieter auf die 
Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die Versorgung der Bürger mit 
Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sichergestellt. 
Für den rechtzeitigen Ausbau des Telekommunikationsnetzes sowie die Koordinierung mit 
dem Straßenbau und den Baumaßnahmen der anderen Leitungsträger ist es notwendig, 
dass Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungsplangebiet der 
Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 6 Monate vor 
Baubeginn, schriftlich angezeigt werden. 

11.10 Verkehrstechnische Sicherung während der Bauphase 

Verkehrsorganisatorisch sind die betreffenden Straßenabschnitte durch entsprechende 
Verkehrszeichen, während der Bauphase, zu beschildern. 
Die Sicherheit der Baustelle ist zu gewährleisten und das unbefugte Betreten der Baustelle 
sollte durch geeignete und zugelassene Absperreinrichtungen unterbunden werden. 

11.11 Innere Erschließung der Baugrundstücke 

Baugrundstücke müssen in angemessener Breite an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegen 
oder eine rechtlich gesicherte Zufahrt zu einer öffentlichen Verkehrsfläche besitzen. Eine 
rechtliche Sicherung liegt vor, wenn eine Grunddienstbarkeit und eine beschränkt 
persönliche Dienstbarkeit zugunsten der Bauaufsichtsbehörde im Grundbuch eingetragen 
oder wenn dafür eine Baulast übernommen worden ist. 

11.12 Natürliche Radioaktivität 

Gegenwärtig liegen dem Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 
(LfULG) keine Anhaltspunkte über radiologisch relevante Hinterlassenschaften für dieses 
Plangebiet vor. Zum Bebauungsplan bestehen daher aus strahlenschutzfachlicher Sicht 
keine rechtlichen Bedenken. Das Sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und 
Geologie (LfULG) empfiehlt aber im Rahmen weiterer Planungen zur Bebauung die 
fachlichen Hinweise zum vorsorgenden Radonschutz zu beachten. 
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